
Sollte ich eine Regel vergessen und mich nicht daran halten, so hat das Folgen für mich. 

Wenn ... 
...ich in unserer Schule 
keine Rücksicht auf Men-
schen und Sachen 
nehme oder Gewalt an- 
wende oder die Einrichtung 
und Materialien der Schule 
absichtlich beschmutze oder 
beschädige oder nicht die 
richtigen Abfallbehälter 
benutze, ...  

... ich vor dem Unter- 
richt nicht pünktlich im 
Klassenraum bin, dort 
die Ruhe der anderen 
störe oder den Raum 
ohne besonderen 
Grund 
verlasse, ... 

... ich im Unterricht 
nicht aufmerksam bin 
und mich nicht an die 
Klassenregeln halte, 
wenn ich nicht auf mei-
ne Sachen achte und 
nicht sorgsam mit dem 
Eigentum anderer und 
der Schule umgehe, ... 

... ich in der Pause mit 
anderen Streit anfange 
oder sie ärgere, wenn 
ich unerlaubt das Schul-
gelände verlasse und 
mich auch sonst nicht 
an die Regelungen der 
Pausenordnung halte, 
...  

... ich die Anweisungen 
der Lehrkräfte 
nicht befolge, wenn ich  
Drogen oder Waffen 
mit in die Schule brin-
ge, wenn ich die Regeln 
der Fachräume, der 
Busordnung und der 
Müllentsorgung 
nicht beachte, ... 

dann ... 
... werde ich einmal ermahnt. Verletze ich weiter die Regeln, werde ich ein 2. Mal  ermahnt. Bei der 3. Ermahnung muss ich für die Folgen gerade stehen und das, was ich 
getan habe, wieder gut machen: Ich schreibe eine Entschuldigung ! 

1. Ich schreibe auf, was ich getan habe. 
2. Ich entschuldige mich schriftlich. 
3. Ich schlage vor, wie ich es wieder gut machen kann. 
4. Ich schreibe auf, wie ich mich in Zukunft verhalten werde. 
 
Meine Eltern werden von meinem Fehlverhalten informiert, wenn ich wiederholt gegen Regeln verstoße. 

Wenn ich meine Schulsachen oder Hausaufgaben nicht vollständig dabei habe, dann arbeite ich zu Hause nach und zeige meine Arbeit am nächsten Tag 
unaufgefordert vor. Habe ich meine Aufgaben zum wiederholten Mal  nicht bearbeitet, werden meine Eltern informiert. 
Wenn ich mutwillig das Eigentum anderer oder der Schule beschädige oder zerstöre, dann muss ich für den Schaden aufkommen. 


